
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2022/4/7 Ra 2018/11/0175
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.2022

Index

L94406 Krankenanstalt Spital Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

82/06 Krankenanstalten

Norm

AVG §8

KAG Stmk 2012 §8 Abs4

KAKuG 2001 §3a Abs8

Rechtssatz

Da § 8 Abs. 4 StmK KAG 2012 (wie auch § 3a Abs. 8 KAKuG 2001) eine Formalparteistellung nur für "betro;ene

Sozialversicherungsträger" vorsieht, scheidet eine Auslegung dahin, dass in Bewilligungs- bzw.

Vorabfeststellungsverfahren für ein selbständiges Ambulatorium jeder Sozialversicherungsträger schon kraft seiner

Stellung als Sozialversicherungsträger Parteistellung genießt, von vornherein aus.
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